
Aussage des LDSB Niedersachsen vom 12.06.2018: 

"Auch nach der DS-GVO ist eine personenbezogene Übermittlung zulässig. Art. 9 
Abs. 2 lit. j) DS-GVO „Verarbeitung aus Gründen des öffentlichen Interesses im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit … oder zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und 
Medizinprodukten…“ gibt in Verbindung mit den bundesrechtlichen Vorschriften § 
17a RöV und § 83 StrahlenschutzVO sowie dem neuen § 119 StrahlenschutzVO 
eine zulässige Offenbarungsbefugnis. Dem Gesetzgeber war in allen drei Gesetzen 
bewusst, dass die Übermittlung der erforderlichen Unterlagen in der Regel 
personenbezogen erfolgt. Aus diesem Grund wurde in den jeweiligen Verordnungen 
ein Passus wie in § 17a Abs. 3 RöV oder § 119 Abs. 5 StrahlenschutzVO (neu) „Die 
ärztliche Stelle unterliegt im Hinblick auf personenbezogene Daten der ärztlichen 
Schweigepflicht“ aufgenommen. Würde die Arbeit in der ärztlichen Stelle ohne 
personenbezogene Daten möglich sein, hätte aus datenschutzrechtlichen Gründen 
(u.a. Gebot der Datensparsamkeit) eine entsprechende Regelung aufgenommen 
werden müssen und der verwendete Passus wäre überflüssig.  

Auch im Hinblick auf die Regelungen zur Datenweitergabe durch die ärztliche Stelle 
(§ 17a Abs. 1 oder Abs. 5 RöV und vergleichbar in § 83 und § 119 (neu) 
StrahlenschutzVO) wurde festgelegt, das personenbezogene Daten nicht an Dritte 
übermittelt werden dürfen. Hätte die ärztliche Stelle keine entsprechenden Daten, 
wären diese Regelungen ebenfalls obsolet."  


